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Energietipp der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz 

Dämmung oberste Geschossdecke: Pflicht  
oder Kür? 

(VZ-RLP / 22.10.2024) Die oberste Geschossdecke von 

Wohngebäuden muss nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) 

nachträglich gedämmt werden, wenn noch keine Dämmung vorliegt 

oder ein definierter Mindestwärmeschutz nicht eingehalten wird. 

Wahlweise kann auch die Dachschräge gedämmt sein.  

Eine Sonderregelung gibt es für Ein- und Zweifamilienhäuser, in denen 

der Eigentümer eine Wohnung am 1. Februar 2002 selbst bewohnt hat. 

Hier gilt die Pflicht erst im Falle eines Eigentümerwechsels. Der neue 

Eigentümer hat hierfür nach dem Kauf zwei Jahre Zeit. 

Aber auch ohne Verpflichtung ist eine Dämmung der obersten 

Geschossdecke eine relativ einfache und kostengünstige Maßnahme, 

die auch in Eigenleistung erbracht werden und viel Heizenergie 

einsparen kann. Bei ungenutzten Dachräumen reicht es, 

Dämmstoffbahnen oder -platten auf dem Dachraumboden auszulegen. 

Empfehlenswert ist es, die Platten oder Bahnen etwa 18 bis 24 

Zentimeter dick und fugendicht zu verlegen, um einen guten 

Dämmeffekt zu erreichen. Bei Holzbalkendecken sollte aber geprüft 

werden, ob ein Feuchteschutz von unten in Form einer Dampfbremse 

notwendig ist. Dies kann der Fall sein, wenn unterseitig kein Putz oder 

keine intakte Folie vorhanden ist.  

Für nachträgliche Dämmmaßnahmen können auch Fördermittel in 

Anspruch genommen werden.  

Im Web-Seminar „Gebäudesanierung – Schritt für Schritt“ am 05. 

November 2024 stellt der Energieberater der Verbraucherzentrale, 

Maximilian Troung, neben der Dämmung der obersten Geschossdecke 
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auch weitere Möglichkeiten einer energetischen Sanierung vor.  Die 

Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können sich anmelden unter 

www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp.  

Weiterhin besteht die Möglichkeit eine kostenfreie und individuelle 

Energieberatung durch die Energieberater:innen der 

Verbraucherzentrale nach Terminvereinbarung in Anspruch zu 

nehmen. 

Der Energieberater hat am Mittwoch, den 05.02.25 von 14.15 – 17.30 

Uhr Sprechstunde im Rathaus der Verbandsgemeinde Asbach, in der 

Flammersfelder Straße 1. Die Beratungsgespräche sind kostenlos.  

Anmeldung unter: 0 26 83 / 912-102.

Energietelefon der Verbraucherzentrale 

0800 60 75 600 (kostenfrei)

montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, 

dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr 

VZ-RLP 

Bildunterschrift für anhängendes Foto: Holzbalkendecken lassen 
sich von oben optimal mit Mineralwolle zwischen den Deckenbalken 
dämmen. Durch die Abdeckung mit OSB-Platten wird der Dachraum 
wieder begehbar.  
Foto: Bernhard Andre
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Über uns:

Die aus Bundesmitteln geförderte Energieberatung der Verbraucherzentrale 

bietet das größte interessenneutrale Beratungsangebot zum Thema Energie 

in Deutschland. Seit 1978 begleitet sie private Haushalte mit derzeit rund 700 

Energieberater: innen und an mehr als 900 Standorten in eine 

energiebewusste Zukunft. Jedes Jahr werden mehr als 140.000 Haushalte zu 

allen Energie-Themen unabhängig und neutral beraten, beispielsweise 

Energiesparen, Wärmedämmung, moderne Heiztechnik und erneuerbare 

Energien. Die durch die Beratungen eines Jahres bewirkten 

Energieeffizienzmaßnahmen führen zu einer Einsparung an Energie, die 

einem Güterzug von 85 km Länge voller Steinkohle entspricht. Die 

Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. 


